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Betreff: Ermittlungsverfahren gegen Kevin Potthoff / Gutachtenauftrag gemäß § 81 StPO 

 

AZ: 01 Js/001/25 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Ermittlungsverfahren gegen Kevin Potthoff bitte ich um die Erstellung eines forensisch-
psychiatrischen Sachverständigengutachtens gemäß § 81 StPO. 

Sachverhalt (gekürzt): 

Dem Beschuldigten wird zur Last gelegt, am 13.12.2025 im Bereich der Polizeiinspektion Ruhrstedt 
mehrere Straftaten begangen zu haben, unter anderem im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, 
einer erneuten Kollision unter polizeilicher Präsenz, der Missachtung mehrfacher polizeilicher 
Anweisungen, der anschließenden Flucht sowie eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten 
während der erkennungsdienstlichen Behandlung. 

Im Verlauf der Tat sowie der polizeilichen Maßnahmen zeigte der Beschuldigte ein eskalierendes, 
situationsunangemessenes und teilweise aggressives Verhalten. Es bestehen Hinweise auf mögliche 
Ausfallerscheinungen, ohne dass ein substanzbedingter Einfluss abschließend festgestellt werden 
konnte. Der Beschuldigte bestreitet fortwährend jegliches Fehlverhalten. 

Aufgrund des bisherigen Ermittlungsergebnisses bestehen konkrete Zweifel an der 
uneingeschränkten Schuldfähigkeit des Beschuldigten. 

Gutachtenfragen: 

- Lag beim Beschuldigten zum Tatzeitpunkt eine krankhafte seelische Störung, eine tiefgreifende 
Bewusstseinsstörung, eine Intelligenzminderung oder eine schwere andere seelische Abartigkeit 



im Sinne des § 20 StGB vor? 
- War die Einsichts- oder Steuerungsfähigkeit des Beschuldigten zum Tatzeitpunkt aufgehoben 

oder erheblich vermindert (§§ 20, 21 StGB)? 
- Bestehen Hinweise auf eine andauernde psychische Störung mit Krankheitswert? 
- Lassen sich aus psychiatrischer Sicht Aussagen zur Rückfall- bzw. Gefährlichkeitsprognose 

treffen? 
- Ist aus fachlicher Sicht eine stationäre Behandlung erforderlich oder angezeigt? 

 

Die erforderlichen Aktenauszüge sowie die Vernehmungsprotokolle werden Ihnen beigefügt bzw. auf 
Anforderung übersandt. 

Ich bitte um kurze Mitteilung, 

ob die Begutachtung übernommen werden kann, 

welcher zeitliche Rahmen hierfür voraussichtlich erforderlich ist. 

Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

Felix Maximilian Lehmann – LOStA 


